
sorgfältig denkender und arbeitender Jurist, der «sine ira et studio»
grundsätzliche und brennende rechtliche Fragen identifiziert, analysiert
und beurteilt. Sachlichkeit bedeutet bei ihm aber auch, im Sinne von Max
Weber, Leidenschaft; Herbert Wille hat sich als Jurist auch «cum ira et
studio» für die Belange des Rechts eingesetzt, was kein Paradox ist. Für
mich verkörpert Herbert Wille diese zwei Seiten des rechtlichen Enga-
gements in seiner Person auf eindrückliche Weise. 

Dieser Herbert Wille gewidmete Aufsatz befasst sich mit Fragen
der Demokratie. Demokratie scheint weltweit im Begriff, zum «only
game in town» zu werden. Demokratie bedeutet zunächst, im Jargon der
«good governance», einfach «accountability», d. h. Verantwortlichkeit
oder Rechenschaftspflicht der Regierenden gegenüber den Regierten.
Staatsrechtlich wird Demokratie ganz allgemein als Staatsform verstan-
den, die das Volk repräsentiert. Liechtenstein ist aber einen Schritt wei-
ter gegangen als die bloss repräsentative Demokratie. Das Land gehört,
neben der Schweiz und – in mehr oder weniger ausgeprägtem Masse –
den sechzehn deutschen Bundesländern, zu den ganz wenigen Ländern
der Welt mit direkt-demokratischen, freilich durch die Macht des Fürs-
ten «konditionierten» (Gerard Batliner) Institutionen.2 Zudem hatte
Liechtenstein die Vision und den Mut, weltweit das Selbstbestimmungs-
recht der Völker3 zu thematisieren, die ihm immanenten Gehalte zu
ergründen und entsprechende Forderungen auf der politischen Bühne
zu lancieren.4 Das Thema der direkten Demokratie greife ich hier auf
Anstoss Liechtensteins5 vor allem unter Bezugnahme auf die Bundesre-
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2 Gerard Batliner, Der Konditionierte Verfassungsstaat – Die Auslegungsregel des
Art. 7 lit. d LVG für liechtensteinische Verfassungsrichter, in: Herbert Wille (Hrsg.):
Verfassungsgerichtsbarkeit im Fürstentum Liechtenstein, 75 Jahre Staatsgerichtshof,
LPS Bd. 32, Vaduz 2011, S. 109–138.

3 Vgl. etwa Daniel Thürer und Thomas Burri, Self-determination, in: Rüdiger Wol-
frum (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Heidelberg 2012, S. 113 ff.;
vgl. bereits Daniel Thürer, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker – Mit einem
Exkurs zur Jurafrage, Bern 1976.

4 In Princeton wurde zur Analyse und zur weiteren Entwicklung des Selbstbestim-
mungsrechts von Liechtenstein ein Institut geschaffen, das unter der Leitung von
Prof. Wolfgang Danspeckgruber steht. Vgl. die interessante Homepage
<http://lisd.princeton.edu/events/talks/talks2008_09.html>.

5 Verschiedentlich habe ich mich auch in Publikationen mit Liechtenstein auseinan-
dergesetzt. Vgl. etwa die Aufsätze «Recht, Gericht, Gerechtigkeit», in: Daniel Thü-
rer, Kosmopolitisches Staatsrecht – Grundidee Gerechtigkeit, Band 1, Zürich und


